
GVO: § 27 Ruhen von Vollstreckungsaufträgen (§ 64 Absatz 3 Nummer 2 GVGA)

§ 27  Ruhen von Vollstreckungsaufträgen (§ 64 Absatz 3 Nummer 2 GVGA) 
 
(1) 1Gewährt der Gläubiger oder der Gerichtsvollzieher dem Schuldner eine Frist von unbestimmter Dauer 
oder von mehr als zwölf Monaten oder mehrere aufeinander folgende Fristen von zusammen mehr als zwölf 
Monaten, so bleiben die getroffenen Vollstreckungsmaßnahmen zwar bestehen, für die Akten- und 
Buchführung des Gerichtsvollziehers gilt der Auftrag als büromäßig erledigt (Ruhen des 
Vollstreckungsauftrags). 2Der Gerichtsvollzieher gibt dem Gläubiger den Schuldtitel und die sonstigen ihm 
übergebenen Urkunden zurück. 3Er setzt die Vollstreckung nur auf besonderen Antrag des Gläubigers fort. 
4Sind die Pfandstücke nicht im Gewahrsam des Schuldners belassen worden, so ruht der Auftrag erst dann, 
wenn ihre weitere Aufbewahrung durch eine Einigung der Beteiligten oder durch eine gerichtliche 
Anordnung geregelt ist.

(2) 1Wird die Zwangsvollstreckung bis zur Entscheidung in der Hauptsache über die Klage, den Einspruch, 
die Berufung oder die Revision eingestellt (§§ 707, 719, 769, 771, 785, 805, 924 ZPO) oder eine 
Maßnahme der Zwangsvollstreckung nach § 765a ZPO einstweilen eingestellt, so ruht der Auftrag 
ebenfalls. 2Das weitere Verfahren des Gerichtsvollziehers richtet sich nach Absatz 1.

(3) 1Wird die Zwangsvollstreckung nur kurzfristig einstweilen eingestellt, so gilt der Auftrag als fortbestehend 
(zum Beispiel bei Einstellung bis zur Entscheidung über die Erinnerung oder die Beschwerde – §§ 570, 766 
ZPO – oder über Einwendungen gegen die Zulässigkeit der Vollstreckungsklausel – § 732 ZPO). 2Der 
Gerichtsvollzieher setzt die Zwangsvollstreckung fort, sobald die für die einstweilige Einstellung 
maßgebliche Frist abgelaufen ist. 3Sind jedoch seit der einstweiligen Einstellung mehr als drei Monate 
verstrichen und ist nach dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichtsvollziehers mit einer baldigen 
Entscheidung nicht zu rechnen, so verfährt er auch in diesen Fällen nach den Bestimmungen in Absatz 1.

(4) 1Gibt der Gerichtsvollzieher seinem Auftraggeber anheim, einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss 
oder einen Beschluss nach § 758a Absatz 4 ZPO einzuholen, gilt der Auftrag als büromäßig erledigt. 2Legt 
der Auftraggeber den Beschluss vor, setzt der Gerichtsvollzieher die Zwangsvollstreckung unter der alten 
Nummer fort.

(5) Das Ruhen des Vollstreckungsauftrags ist bei noch nicht vorgenommenen Vollstreckungsmaßnahmen 
auf höchstens sechs Monate, in allen anderen Fällen auf 24 Monate beschränkt.


